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RS OGH 1952/1/11 3Ob8/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1952

Norm

ZPO §226 IIIB

ZPO §405

Rechtssatz

Wenn die Klage auf Bezahlung des Werklohnes die Angabe enthält, der Beklagte habe das Werk bestellt, während in

Wirklichkeit dessen Bevollmächtigter die Bestellung vornahm, ist die Klage deshalb allein noch nicht abzuweisen.

Entscheidungstexte

3 Ob 8/52
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